BaumaBnahmen im Aubenbereich

BaumaBnahmen im AuBenbereich

Pferdeunterstéande, Stélle, Scheunen, Pavillons - was immer im AuBenbereich gebaut werden soll, muss
genehmigt werden. AuBenbereich ist, einfach ausgedriickt, jede Flache auBerhalb von "im Zusammenhang
bebauten Ortsteilen".

Viele Gemeinden haben AuBen- und Innenbereich in ihren Fldchennutzungsplénen festgelegt. Im Zweifelsfall
erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder lhrem Amt, ob ein Grundstiick zum AuBenbereich zu z&hlen ist.

Weiterfiihrende externe Informationen:

e Zuldssigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Oristeile
. n im AuBenbereich
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http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__34.html
http://bundesrecht.juris.de/bbaug/__35.html
http://www.kreis-pinneberg.de:80/Bereiche/Fachdienste/Umwelt/Naturschutzbeh%C3%B6rde/Bauma%C3%9Fnahmen+im+Au%C3%9Fenbereich-EGOTEC-t5ebsukfmamn9loda2f3bm08u3-ansprechpartner_print-1.pdf?rewrite_engine=id
http://www.kreis-pinneberg.de:80/Bereiche/Fachdienste/Umwelt/Naturschutzbeh%C3%B6rde/Bauma%C3%9Fnahmen+im+Au%C3%9Fenbereich-EGOTEC-t5ebsukfmamn9loda2f3bm08u3.pdf?rewrite_engine=id
mailto:e.brandt@kreis-pinneberg.de

	Baumaßnahmen im Außenbereich

